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Betreff

Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status

Gemeindevertretung der Gemeinde Trittau (Entscheidung) 16.05.2019 Ö

Sachverhalt:
„Der Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein 2010 (LEP) ist Grundlage für die räumliche 
Entwicklung des Landes bis zum Jahr 2025. Er orientiert sich an den Leitbildern und 
Handlungsstrategien, die von der Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) für die 
räumliche Entwicklung in Deutschland festgelegt wurden.“ (https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Themen/L/landesentwicklungsplan.html)

Im Zuge des Beteiligungsverfahrens zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes hat 
die Gemeinde die Möglichkeit bis zum 31.05.2019, eine Stellungnahme abzugeben. Dabei 
geht es im Kern nicht um konkrete einzelne Ziele für die Gemeinde Trittau, sondern um die 
generelle Auslegung festgelegter Ziele und Anforderungen für das Land Schleswig-Holstein.  
So geht es unter anderem darum, in Zukunft Ressourcen zu schonen. Ein wichtiges 
Anliegen, welches der Landesentwicklungsplan beschreibt, ist die Reduzierung von 
Flächenbedarf bei der Ausweisung neuer Wohneinheiten. So sollen in Zukunft, bei der 
Aufstellung neuer Bebauungspläne, die Grundstücksgrößen reduziert werden. Auch eine 
Experimentierklausel wurde in den Entwurf des neuen Landesentwicklungsplanes 
aufgenommen, um in Zukunft auf Veränderungen besser eingehen zu können. Diese 
betreffen unter anderem Möglichkeiten der Digitalisierung.
 
Im Rahmen dieses Verfahrens fand am 25.03.2019 eine Informationsveranstaltung in der 
Gemeindeverwaltung Trittau statt. Unterstützt wurde die Gemeinde dabei vom Planungsbüro 
Stolzenberg, sowie Herrn Fischer und Herrn Kuhlwein aus dem Fachbereich Planung und 
Verkehr des Kreises Stormarn. Alle drei erläuterten das Verfahren zum 
Landesentwicklungsplan, sowie die Neuerungen welche der Entwurf vorsieht. Das Planlabor 
legte nahe im Zuge dieser Veranstaltung auf eine Stellungnahme zum LEP zu verzichten. 
Stattdessen empfahl das Planlabor Stolzenberg eine Stellungnahme zu den 
Neuaufstellungen der Regionalpläne, deren Beteiligungsverfahren voraussichtlich im 3. 
Quartal 2019 stattfinden wird, abzugeben, da diese mit die Belange der Kommunen direkter 
betreffen.

Die Inhalte der Informationsveranstaltung zum Landesentwicklungsplan befinden sich als 
Anlage unter dem Namen „Protokoll Informationsveranstaltung“, zudem hat das 
Planungsbüro Stolzenberg, sowie der Kreis Stormarn eine Präsentation zur Verfügung 
gestellt. Auch diese bfinden sich in den Anlagen.

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/L/landesentwicklungsplan.html
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/L/landesentwicklungsplan.html


Alle Beteiligten haben zudem die Möglichkeit weitere Einzelheiten zu diesem 
Beteiligungsverfahren unter dem folgendem Link im Internet einsehen zu können.
https://bolapla-sh.de/plan/lep_01 . 

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung fasst folgenden Beschluss:
 
Die Gemeinde Trittau nimmt den Entwurf 2018 zur Fortschreibung des 
Landesentwicklungsplanes Schleswig-Holsteins 2010 (LEP) zur Kenntnis. 
 
Gegen die Inhalte der Entwurfsplanung zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 
Schleswig-Holsteins 2010 (LEP) erhebt die Gemeinde Trittau keine Bedenken und 
Einwendungen.
 
Eine Stellungnahme der Gemeinde Trittau zu den oben genannten Entwürfen der 
Landesplanungsbehörde wird daher nicht erarbeitet.
 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlagen:

https://bolapla-sh.de/plan/lep_01


Protokoll vom 25.03.2019 – Informationsveranstaltung zum Landesentwicklungs- und 

Regionalplan. 

 

Frau Hendrix-Hehlmann von der Verwaltung eröffnet die Veranstaltung um 19:30 und 

bedankt sich für die rege Teilnahme. Sie stellt weiterhin Herrn Stolzenberg vom Planlabor 

Stolzenberg sowie Herr Fischer und Herr Kuhlwein vom Kreis Stormarn vor. Danach übergibt 

Frau Hendrix-Hehlmann das Wort an Herrn Stolzenberg. 

 

Herr Stolzenberg stellt zuerst das Verfahren zum Landesentwicklungsplan vor. Dieser 

befindet sich momentan in der ersten Entwurfsphase welche noch bis zum 31.05.2019 gehen 

wird. Interessierte Bürger und Gemeindevertreter können unter www.bolapla-sh.de das 

Verfahren verfolgen und sich genau informieren. Die letzte Fortschreibung des 

Landesentwicklungsplanes stammt aus dem Jahr 2010, sodass die zugrunde liegenden Daten 

ungefähr aus dem Jahr 2009 stammen. Daher ist nun eine Überarbeitung des 

Landesentwicklungsplanes angestoßen worden, um auf die Veränderungen des letzten 

Jahrzehnts reagieren zu können.  

 

Der Landesentwicklungsplan (LEP) ist in vier Teile untergliedert:  

Teil A – Herausforderungen, Chancen und strategische Handlungsfelder 

Teil B – Ziele und Grundsätze der Raumordnung  

Teil C – Hauptkarte 

Teil D – Umweltbericht  

 

Herr Stolzenberg betont, dass der LEP auf Landesebene betrachtet wird, daher sind die Ziele 

des LEP nicht detailreich ausgearbeitet worden. Dies zeigt auch der Teil C, in dem sich die 

Hauptkarte befindet auf welcher Schleswig-Holstein als Ganzes gezeichnet wird. Für die 

Gemeinde Trittau und die amtsangehörigen Gemeinden zeigt sich auf der Hauptkarte ein grün 

und orange gestrichelter Bereich, welcher zum einen den Vorbehaltsraum für Natur und 

Landschaft sowie den Entwicklungsraum für Tourismus und Erholung darstellt. Beides sind 

Funktionen welche unter anderem durch die Nähe zum Siedlungsraum Hamburg entstanden 

sind.  Trittau ist auf der Hauptkarte mit einem roten Quadrat versehen, welches die Gemeinde 

als Unterzentrum ausweist.  

 

Herr Stolzenberg sieht die wesentlichen Änderungen in der Fortschreibung des LEP in dem 

Ziel die Innentwicklung vor der Außenentwicklung zu betreiben um eine ressourcensparende 

Entwicklung zu ermöglichen. In der Zukunft soll es zudem vermehrt zu interkommunalen 

Strategien kommen. Dabei können sich eine oder mehrere Gemeinden zusammenschließen 

und unter anderem Siedlungskonzepte erarbeiten. Dies hätte den Vorteil, dass gerade kleinere 

Gemeinden die Ansprüche an die Infrastruktur nicht alleine tragen würden. Weisen zum 

Beispiel zwei Gemeinden neue Baugebiete aus könnte bei entsprechender Planung ein 

geteilter Kindergarten entstehen. Aber auch bei der Erstellung von Verkehrskonzepten oder 

gemeinsamen Arztzentren wären interkommunale Strategien denkbar. 

 

Zudem stellt Herr Stolzenberg den wohnbaulichen Entwicklungsrahmen vor. Jede 

amtsangehörige Gemeinde kann 15% neue Wohneinheiten in ihrer Gemeinde schaffen. 

Stichtag für die Berechnung ist der 31.12.2017. Auch hier wäre es möglich, dass Gemeinden 

welche ihr Kontingent aufgebraucht haben, sich mit dem Unterzentrum Trittau absprechen 

und weitere Wohneinheiten übertragen bekommen. 

 

Herr Stolzenberg weist dann auf den Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft hin, dieser 

wird im Regionalplan auch als Grünzug bezeichnet und betrifft die Gemeinden in und um 

http://www.bolapla-sh.de/


Trittau direkt. Dies werde jedoch erst im Regionalplan detailliert betrachtet, der LEP gibt hier 

nur eine Rahmenvorgabe durch den Vorbehaltsraum für Natur und Landschaft. 

 

Im Anschluss an die erste Präsentation erfolgt eine kurze Fragerunde, vorrangiger 

Themenschwerpunkt ist hier der Grünzug, welcher viele Gemeinden daran hindert weiter 

wachsen zu können. Herr Stolzenberg verweist daher noch einmal auf gemeindeübergreifende 

Siedlungskonzepte um den Grünzug im Regionalplan versetzen zu können. Herr Fischer vom 

Kreis betont hier auch noch einmal, dass die Regionalpläne bereits in Bearbeitung sind. Je 

früher Vorschläge seitens der Gemeinden abgegeben werden würden, desto einfacher wäre es 

eventuelle Vorschläge zu berücksichtigen. Die Gemeinden können daher bereits 

ausgearbeitete Vorschläge an den Kreis schicken, auch wenn das Entwurfsverfahren noch 

nicht angelaufen ist. 

 

Zudem wurde gefragt, ob die neue Experimentierklausel, welche den LEP flexibler gestalten 

soll auch nachträgliche Veränderungen zulassen würde. Herr Stolzenberg gibt an, dass dies in 

der Theorie so gedacht sei. Dennoch wäre es besser Änderungen am Landesentwicklungsplan 

direkt vor zu tragen. Nachträgliche Änderungen hätten immer höhere Anforderungen zu 

nehmen. 

 

In einer weiteren Frage ging es um Kiesbauflächen, welche im alten Regionalplan in der 

Gemeinde Grande ausgewiesen wurden. Diese Kiesfläche würde den Charakter der Gemeinde 

nachhaltig verändern, sodass der Bürgermeister sich entschieden gegen eine solche 

Ausweisung im neuen Regionalplan ausspricht. Bisher gibt es noch keinen Entwurf für den 

neuen Regionalplan. Die Verwaltung wird dies mit der Veröffentlichung des Entwurfes aber 

weiter verfolgen. 

 

Herr Stolzenberg übergibt danach an Herrn Kuhlwein, welcher den Regionalplan genauer 

vorstellt. Es wird damit gerechnet, dass Mitte 2020 mit der ersten Auslegung des Entwurfes 

zum Regionalplan gestartet werden kann. Im Gegensatz zur Hauptkarte des LEP, ist der 

Regionalplan in drei Planungsräume aufgeteilt. Der Kreis Stormarn befindet sich im 

Planungsraum III.  Im Gegensatz zum letzten Regionalplan, ist der neue Planungsraum 

deutlich größer geworden und umfasst nun auch den Kreis Dithmarschen, Steinburg und 

Ostholstein. Dennoch ist der Detailgrad im Regionalplan deutlich höher, als im LEP.  

 

Neben dem wohnbaulichen Entwicklungsrahmen gibt es auch die Option der planerischen 

Wohnfunktion, diese ist keine zentralörtliche Einstufung wie zum Beispiel die eines 

„Mittelzentrums“ oder „Unterzentrum“, wäre jedoch befreit von der 15% Grenze des 

wohnbaulichen Entwicklungsrahmens. Auch für diese Option müsste es jedoch Absprachen 

geben, in diesem Fall mit dem zentralen Ort der Amtsgemeinde – Trittau. Um eine Befreiung 

von der 15% Grenze zu bekommen, müssten wahrscheinlich folgende Punkte erfüllt werden: 

- Gute räumliche Zuordnung zum zentralen Ort 

- Gute ÖPNV-Anbindung 

- Infrastrukturelle Ausstattung 

- Größe der Gemeinde (Einwohner < 2.500) 

Des Weiteren müssten auch geeignete Flächen vorhanden, der Umweltschutz eingehalten und 

der politische Entwicklungswille vorhanden sein. 

 

Im Anschluss an die Präsentation erfolgt wieder eine offene Fragestunde. So scheint es neben 

den fehlenden Flächen für weitere Wohnbaugebiete auch Probleme zu geben, Gewerbe in den 

Amtsgemeinden an zu siedeln. Dies sehe der LEP und der Regionalplan für die Region um 

Trittau jedoch nicht vor, trotz des Ausbaus der B404.  Im LEP findet sich jedoch der Passus, 



welcher erlaubt, dass Gewerbeflächen ausgewiesen werden können, wenn diese dem örtlichen 

Bedarf des Ortes dienen. Das Wort „Bedarf“ ist jedoch nicht weiter definiert, eine 

aussagekräftige Begründung für die Ansiedlung von Gewerbe, welcher dem Bedarf des Ortes 

dient müsse daher unbedingt eingereicht werden. Auch hierfür wäre ein Siedlungskonzept 

welches sich an der Zukunft orientiert von Vorteil. Herr Fischer merkt zudem an, dass 

Steuereinnahmen nicht als Begründung ausreichen.  

 

Zum Abschluss erklärt Herr Stolzenberg, dass er eine große Stellungnahme der Gemeinden 

nicht unbedingt für den LEP in Betracht ziehen würde, sondern diese im Bereich der 

Regionalpläne sieht. 

 

Frau Hendrix-Hehlmann merkt an, dass sich die Gemeinden bis Ende April dennoch einig 

werden sollten, ob diese eine Stellungnahme zum LEP einreichen möchten, sollte dies der Fall 

sein, so müsste die Stellungnahme durch die GV noch im Mai entschieden werden. Der 

Verwaltung ist der kurze Zeitrahmen bewusst. Frau Hendrix-Hehlmann weist aber darauf hin, 

dass es in der Stellungnahme zum LEP nicht darum geht konkrete Ziele für einzelne 

Gemeinden aufzustellen sondern allgemeine Formulierungen im LEP mit zu entscheiden. Wie 

zum Beispiel die Formulierung des Gewerbeanspruches auch wenn die Amtsgemeinden von 

Trittau nicht in den Siedlungsachsen aufgeführt sind (Konkret auf den Seiten 14/15 des 

Entwurfs Teil A und Teil B). Momentan lautet die Entwurfsfassung wie folgt: „Alle 

Gemeinden können zudem ortsangemessene Gewerbegebiete ausweisen“. … „Im Rahmen der 

Neuaufstellung des Regionalplans für den Planungsraum III werden darüber hinaus weitere 

Entwicklungsmöglichkeiten für Gemeinden zwischen den Siedlungsachsen geprüft. 

Gemeinden, die für Wohnungsbau oder Gewerbe besonders geeignet sind, kann im 

Regionalplan eine besondere Funktion Wohnen/ Gewerbe und Dienstleistungen zugewiesen 

werden. Dadurch können dort Flächen über den rein örtlichen Bedarf hinaus ausgewiesen 

werden.“. Wenn Ihre Gemeinde also besonders attraktiv für den Ausbau von Gewerbe 

erscheint, so kann eine Stellungnahme zur Formulierung im LEP durchaus helfen, später im 

Regionalplan auch Gewerbeflächen berücksichtigen zu lassen. Auch hier wäre eine 

Kooperation zwischen zweien oder mehreren Gemeinden denkbar. 

 

Die Verwaltung bedankt sich zum Abschluss bei allen für Ihre Zeit und das konstruktive 

Miteinander. 



Stand: 25.03.2019 Günter Fischer und Thorsten Kuhlwein,  
Kreis Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr 

Kreis Stormarn  

Fachdienst Planung und Verkehr 

Neuaufstellung Regionalplan 
Hierarchie der räumlichen Planung 

• Die Zuständigkeit für die Aufstellung des 
Landesentwicklungsplanes  und der 
Regionalpläne liegt bei der 
Landesplanungsbehörde 
(Innenministerium SH) 
 

• Der Kreis Stormarn arbeitet frühzeitig an 
der Aufstellung der Regionalpläne mit 
(monatliche Planerrunden) 
 

• Die Gemeinden sind aufgefordert ihre 
konzeptionellen Planungen an die 
Landesplanungsbehörde einzureichen.   



Stand: 25.03.2019 Günter Fischer und Thorsten Kuhlwein,  
Kreis Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr 

Kreis Stormarn  

Fachdienst Planung und Verkehr 

Quelle: 

Neuaufstellung Regionalplan 
Zeitplanung zur Fortschreibung des Landesentwicklungsplanes 2010 

und zur Neuaufstellung der Regionalpläne 



Stand: 25.03.2019 Günter Fischer und Thorsten Kuhlwein,  
Kreis Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr 

Kreis Stormarn  

Fachdienst Planung und Verkehr 

Neuaufstellung Regionalplan 
Planungsräume 

• Seit 2014 gibt es einen neuen 
Zuschnitt der Planungsräume 
 

• Stormarn ist Teil des neuen 
Planungsraumes III 



Stand: 25.03.2019 Günter Fischer und Thorsten Kuhlwein,  
Kreis Stormarn, Fachdienst Planung und Verkehr 

Kreis Stormarn  

Fachdienst Planung und Verkehr 


